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GENERATIONENGERECHTIGKEIT

Nicht nur die wachsende Kinderarmut, die 
hohe Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte, die tiefgreifenden Finanzierungspro-
bleme der sozialen Sicherungssysteme und 

die mangelnden Zukunftsinvestitionen, son-
dern auch die ökologischen Folgelasten der 
herrschenden, nicht nachhaltigen Wirt-
schafts- und Lebensweise sorgten für eine 
steile Karriere des Begriffs der Generationen-
gerechtigkeit. Seltener werden darunter auch 
Fragen des Umgangs mit historischem Un-
recht und einer angemessenen Erinnerungs-
politik thematisiert. 

Gemäß der Präambel der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte von 1948 bildet 
die Anerkennung der jedem Menschen inhä-
renten Würde und seiner Rechte „die Grund-
lage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden“. 
Ähnlich heißt es im ersten Artikel des Grund-
gesetzes, dass sich das deutsche Volk – um 
der unantastbaren Menschenwürde und um 
ihrer Achtung und ihres Schutzes willen – zu 
den Menschenrechten als „Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit“ bekenne. Menschen-
würde, Menschenrechte und Gerechtigkeit 
hängen nach dieser Traditionslinie also eng 
zusammen. Die so fundierte Forderung nach 
Gerechtigkeit besitzt eine universale Ausrich-
tung, und zwar nicht nur räumlich, sondern 
auch zeitlich: als Gerechtigkeit zwischen den 
Generationen. Diese kann in eine temporale 
und eine intertemporale Variante unterteilt 
werden. Bezieht sich erstere auf die Fairness 
zwischen den synchron lebenden Generatio-
nen, so letztere auf die Gerechtigkeit zwi-
schen solchen, welche die Erde diachron be-
völkern. 

Der Begriff „Generation“ lässt sich als eine 
Menge von Menschen definieren, „die in ei-
nem Zeitraum, der dem [historisch und kul-
turell variablen, AL] Generationenabstand 
entspricht, geboren werden“ (Unnerstall 
1999, 31). Als „Generationen“ i. w. S. können 
aber auch, jeweils mehrere Kohorten zusam-
menfassend, die frühere, jetzige und kom-
mende Menschheit bezeichnet werden. Ist 
Gerechtigkeit nach der klassischen Definition 
des römischen Rechtslehrers Ulpian der feste 
und beständige Wille, jeder und jedem ihr 
bzw. sein Recht zu geben (Dig. 1, 1, 10), so 
wäre Generationengerechtigkeit der ent-
schiedene und dauerhafte Wille, allen Gene-
rationen (gleichgültig, ob aktuell lebend oder 
nicht) ihr Recht zukommen zu lassen. Es geht 



D PROBLEMFELDER – POLITIK312

also um einen der gleichen Würde geschulde-
ten, gerechten Ausgleich der als legitim aus-
gewiesenen Bedürfnisse und Interessen. 
Doch nicht jede Generation kann ihre berech-
tigten Ansprüche und Anliegen artikulieren 
oder gar realisieren. Das gilt bezogen auf die 
lebenden Generationen vor allem für die 
Gruppen der noch ungeborenen (aber bereits 
existierenden), der sehr jungen sowie der 
stark beeinträchtigten Menschen, die ohne 
eine wirksame advokatorische Vertretung in 
der Gefahr stehen, zu kurz zu kommen. Ähn-
lich heikel, wenn nicht noch prekärer, ist die 
Lage der nicht mehr oder noch nicht lebenden 
Generationen. Eine Ursache dafür ist die fa-
tale Tendenz der aktuell Entscheidungs- und 
Handlungsfähigen zur Privilegierung der 
Gegenwart und zur Vernachlässigung von 
Vergangenheit und Zukunft. 

Blickt man auf die nicht mehr und auf die 
noch nicht lebenden Generationen, so zeigt 
sich, dass die Verstorbenen wenigstens den 
Vorteil haben, dass sie zu Lebzeiten eine Wür-
de innehatten, die nach maßgeblicher Verfas-
sungsauslegung auch posthum noch zu res-
pektieren ist (BVerfG, 1 BvR 435/68, Rn. 61). 
Im Unterschied dazu haben die noch nicht 
Gezeugten kein „Gesicht“ und vielleicht da-
rum auch nur eine schwache Lobby. Die jetzt 
lebenden können die Entfaltungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten zukünftiger Generatio-
nen aber beeinträchtigen oder sogar völlig 
verbauen, was einer Missachtung der zu-
künftigen Würde kommender Individuen 
gleichkäme. Um dem vorzubeugen, hat 
Deutschland im Jahre 1994 mit dem neu ge-
schaffenen Artikel 20 a GG die „Verantwor-
tung für die künftigen Generationen“ zu ei-
nem Staatsziel erklärt, d. h. zu einer 
Verfassungsnorm mit fortdauernder und 
rechtlich bindender Wirkung für alles staatli-
che Handeln. In die gleiche Richtung zielt die 
auf der 29. UNESCO-Generalkonferenz im 
Jahre 1997 verabschiedete „Erklärung über 
die Verantwortung der heutigen Generatio-
nen gegenüber den künftigen Generationen“. 
Die Präambel und die zwölf Artikel des Do-
kuments sprechen ausdrücklich von der Not-

wendigkeit einer intra- und intergeneratio-
nellen Solidarität und fordern den Schutz der 
Bedürfnisse und Interessen der zukünftigen 
Generationen. 

Wie aber kann die Generationengerechtig-
keit zur Sicherung menschenwürdiger Exis-
tenz operationalisiert werden? Eine Antwort 
darauf gibt Edith Brown Weiss mit ihren drei 
Prinzipien intergenerationeller Gerechtig-
keit: 1. Jede Generation solle die Diversität der 
natürlichen und kulturellen Ressourcenbasis 
bewahren, so dass sie die verfügbaren Optio-
nen zukünftiger Generationen nicht unge-
bührlich beschränke und die Vielfalt ver-
gleichbar wäre mit jener, die vorherige 
Generationen angetroffen hätten. 2. Jede Ge-
neration solle die Qualität der Erde aufrecht-
erhalten, so dass sie in keinem schlechteren 
Zustand weitergegeben werde als demjeni-
gen, in dem sie übernommen wurde, und 
sollte ihrerseits auch das Recht auf eine Um-
weltqualität haben, vergleichbar mit jener, 
die frühere Generationen genossen hätten. 
3. Jede Generation solle ihre Mitglieder mit
fairen Rechten des Zugangs zum Erbe der vor-
hergehenden Generationen ausstatten und 
diesen Zugang für zukünftige Generationen 
bewahren (Brown Weiss 2002, 1, 5). Die Ein-
haltung dieser drei Prinzipien könne zukünf-
tige Generationen vor Benachteiligung schüt-
zen, ohne dass die Rechte der gegenwärtig 
Lebenden auf eine Nutzung der Umwelt 
durch Auflagen zum Schutz tendenziell un-
begrenzter zukünftiger Bedürfnisse im Über-
maß eingeschränkt werden müssten (ebd., 5). 
Damit das gelingen kann, müssen die Prinzi-
pien allerdings noch in verbindliche, einklag-
bare Rechte und Pflichten transformiert wer-
den.
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